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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf die am 22. November 1985 angemeldete und am 

11. Juni 1986 verOffentlichte europ8ische Patentarimeldung 

Nr. 85 114 828.8 wurde am 15. Marz 1989 das europäische 

Patent Nr. 0 184 082 erteilt. 

II. 	Ein von der BeschwerdefUhrerin (Einsprechenden) am 

14. Dezeniber 1989 gegen das Patent eingelegter, auf den 

Einspruchsgrund Artikel 100 a) EPU im Hinblick auf den 

Stand der Technik nach den Druckschriften 

Navilus Schiffsgetriebe (L + S), Liste 604 IV/66, 

Bud 5 

L + S - Mitteilung (Lohinann und Stolterfoht) M66 

1/75 

gestUtzter Einspruch wurde von der Einspruchsabteilung 

mit der Entscheidung von 21. Dezember 1990 zurück-

gewiesen. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin am 

26. Februar 1991 Beschwerde eingelegt und die Beschwerde-

gebuhr rechtzeitig bezahit. Die Beschwerdebegrundung hat 

sie am 26. April 1991 eingereicht. 

IV. 	In einem Bescheid der Beschwerdekainmer von 

9. November 1992 gemAS Artikel 11 (2) der VOBK stelite 

die Kanner die druckschriftliche Vorvereffentlichung 

einer erstrnals in der Beschwerdebegri).ndung vorgelegten 

zusaxnmenstellungszeichnung Nr. 3/4646/1501/1 in Frage und 

wies darauf hin, dag der in angefochtenen Patent in 

Spalte 1, Zeile 59 bis Spalte 2, Zeile 11 angesprochene 

Vorteil einer nãheren Erlãuterung bedürfe. 
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Die Beschwerdeführerjn hat im Schriftsatz vom 7. Mai 1993 

kiargestelit, dag diese zeichnung nicht als Druckschrift 

zu werten ist und keinen Stand der Technik im Sinne von 

Art. 54 (2) EPU bildet. 

m 6. Juli 1993 fand eine von beiden Parteien hilfsweise 

beantragte mundliche Verhandlung statt. 

Die Argumente der BeschwerdefUhrerjn zur StUtzung ihres 

Antrags auf Widerruf des Patents lassen sich wie folgt 

zusarnmenfassen: 

Die Druckschrjft (2) of fenbare bereits alle Merkmale des 

Anspruchs 1 des angefochtenen Patents, lediglich mit 

Ausnabme eines im Antriebsritzel angeordneten Antriebs-

wellenlagers. Bei dern bekannten Getriebe würden auch die 

in Richtung des Ritzels verl&ngerten Hülsen der Schalt-

kupplungen c unmittelbar am Antriebsritzel ansetzen und 

die Hülsen der Schaltkupplungen seien zusarnmen mit dem 

Ritzel im Antriebsgehause gelagert. Die Anordnung des 

zweiten Lagers der Antriebswelle im Antriebsritzel ergebe 

sich jedoch für einen Fachmann zwangs1ufig, wenn bei dem 

in Bud 3 der Druckschrift (2) gezeigten Getriebeschexna 

anstelle der Doppelanordnung der Getriebezuge d (für den 

Antrieb von zwei Schiffspropellern) nur ein Getriebezug 

(zum Antrieb eines einzigen Propellers) zur Anwendung 

kornme. In einem solchen Falle müsse das innerhaib des 

Ritzels liegende Antriebswellenende zwangslaufig im 

Bereich des Ritzels abgestützt werden, urn die einwand-

freie Funktion der Antriebswelle zu gewãhrleisten. Der 

Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe somit nicht auf einer 

erfinderischen Ttigkeit. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die 

Beschwerde zurUckzuweisen. Sie verteidigt das Patent in 

der erteilten Fassung, deren Anspruch 1 wie folgt lautet: 
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"Schiffsgetriebe zur Cjbertragung der Antriebsleistung 

mehrerer Antriebsmaschinen (la, lb, ic, id), beispiels-

weise Dieselmotoren, auf eine Propellerwelle (5) unter 

Verwendung von mit hohien Antriebsritzeln (2; 2a, 2b) 

kraftübertragend verbundenen Schaltkupplungen (3a, 3b) 

zuin zu- oder Abschalten einzelner Antriebsmaschinen 

w&hrend des Betriebes, dadurch gekennzeichnet, da2,die 

Hülsen (ha, lib) der Schaltkupplungen (3a, 3b) 

unmittelbar an den Antriebsritzeln (2; 2a, 2b) ansetzen 

und mit diesen irn Getriebegehàuse (15) gelagert sind, 

wàhrend die Antriebswellen (7a, 7b) in innerhaib der 

Kupplungen und in den Antriebsritzeln angeordneten Lagern 

(9a, 9b; lOa, lOb) abgestutzt sind. 

Die Beschwerdegegnerin arguinentierte zur Stutzung ihres 

Antrags wie folgt: 

Das Schiffsgetriebe nach dem Anspruch 1 des angefochtenen 

Patents unterscheide sich von dem Getriebe nach der 

Druckschrift (2) ganz wesentlich dadurch, dag die Hülsen 

der Schaltkupplungen unmittelbar an den Antriebsritzeln 

ansetzen, wàhrend beirn Stand der Techriik zwischen den 

Hülsen der Schaltkupplungen c und den Ritzeln zustzlich 

eine verl&ngerte hohe Welle des Ritzels angeordnet sei, 

auf der ein Gehauselager angebracht sei. Beim Getriebe 

nach dem Streitpatent ergebe sich dadurch eine hohe 

Steifigkeit der Ritzel].agerung und ein groZer Lager-

abstand, der Ruckwirkungen von der Propehlerwehle zur 

Antriebswelle bzw. umgekehrt weitgehend verhindere. 

Ent s cheidungs grunde 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

den Regein 1 (1) und 64 EPO; sie ist zu1ssig. 

1057.D 	 . . .1... 



- 4 - 	 T 188/91 

	

2. 	Die unverandert.geltenden Unterlagen des erteilten 

Patents entsprechenden den Anforderungen von Artikel 123 

(2) EPU. 

	

3. 	Aufgabe und LOsung 

	

3.1 	Nach der in der Beschreibungseinleitung des angefochtenen 

Patents gewUrdigten Druckschrift 

(3) 	IDE-A-i 531 740 

sind bei einem bekannten, gattungsgexnA1en Schiffsgetriebe 

zum Zwecke einer kompakten raumsparenden Gesaintanordnung 

Kupplungen und Antriebsmotoren auf verschiedenen Seiten 

des Getriebës angeordnet. Die durch die hohie Ritzelwelle 

gefUhrte Antriebswelle ist im Bereich des Getriebes nur 

einmal abgestutzt, und zwar innerhalb des Sekundàrteils 

der Kupplung. Aufgrund desGewichtes der Antriebswelle 

sind jedoch in manchen Fallen noch zusätzliche Stutzlager 

nOtig, die eine besonders kompakte Gesamtanordnung ver-

hindern. 

	

3.2 	Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht somit 

darin, das Getriebe noch kompakter auszubilden, so da1 

weder durch eine Fahrweise mit wechselnder Motorenanzahl 

der Antriebseinheiten noch durch Fundamentbewegungen, 

unterschiedliche Warrneausdehnungen oder eine groIe 

Schalthaufigkeit der korrekte Zahneingriff nachteilig 

beeinflu1t wird. 

	

3.3 	ZUr Losung dieser Aufgabe sind beim gattungsgemafen 

Getriebe die folgenden, aufgegliedert dargesteilten 

Merkmale aus dem Kennzeichen des Anspruchs 1 vorge-

schiagen: 
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Die Hflsen (ha, hib) der Schaltkupplungen (3a, 3b) 

setzen unmittelbar an den .Antriebsritzeln (2, 2a, 2b) 

an; 

die Hülsen (ha, hib) mit den Antriebsritzeln sind im 

Antriebsgehause (15) gelagert; 

C) die Antriebswellen (7a, 7b) sind in innerhaib der 

Kupplungen und in den Antriebsritzeln angeordneten 

Lagern (9a, 9b; lOa, lOb) abgestUtzt. 

Infolge des Teilmerkmals a) sind beim Gegenstand des 

Anspruchs 1 auch notwendig die Kupplungen in unxrtittelbare 

Nhe der Ritzel gertickt, wobei eine kompakte Ausbildung 

urid aufgrund des dadurch bedingten grofen Durcbmessers 

der unxnjttelbar am Ritzel ansetzenden Hülsen eine 

steifere Ritzelabstutzung erzielt wird. Beim Stand der 

Techrxjk nach der Druckschrift (3) ist zwischen dem Ritzel 

und der Kupplung eine hohie Riezeiwelle angeordnet, an 

der das Antriebsritze]. im Gehãuse gelagert ist. Diese 

Lagerung des Ritzels findet dagegen beim Streitpatent 

zusainmenmit der Lagerung der Hülse der Schaltkupplung 

(Teilmerkxnal b) statt. Aufgrund dieser steifen Ritzel-

lagerung mit gro1em Lagerabstand werden die von der 

Propehlerwehle und der Antriebswelle stainmenden Krfte 

und Mornente sicher abgestützt, so dat das Antriebsritzel 

seine Lage kaum àndert und einen korrekten Zahneingriff 

beibehalt. Infolge der steif en Ritzehlagerung ist es auch 

moglich, ein zweites Lager lOa, lOb für die weitgehend 

querkraf t- und biegemomentfreie Lagerung der Antriebs-

wehle 7a, 7b innerhaib des Antriebsritzels vorzusehen. 

Die in Anspruch 1 des Streitpatents aufgefuhrten 

Mainabxnen dienen somit s&mthich der Losung der gestehlten 

Aufgabe. 
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4. 	Neuheit 

	

4.1 	Die im Beschwerdeverfahren nicht mehr aufgegriffene 

Druckschrift (1) beschreibtein Schiffs-Wendegetriebe mit 

zwei GetriebezUgen, bei dem eine einzige Eingangswelle 

und eine einzige Ausgangswelle vorgesehen sind. Dieses 

bekannte Getriebe unterschejdet sich somit schon 

gattungsrM1ig vom beanspruchten Getriebe, so dais der 

Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents allein aus 

diesem Grunde gegenuber dem bekannten Wendegetriebe neu 

1st. 

	

4.2 	In der Druckschrift (2) ist eine Antriebsanlage für, em 

"Doppelend" -Fährschjff beschrieben, das beidendig 

angetrieben ist und somit im Gegensatz zum beanspruchten 

Getriebe, das nur eine Propellerwelle hat, zwei 

• 	 Propellerwellen aufweist und sich somit ebenfalls 

• gattungsgem&S vom Getriebe nach dern Anspruch 1 des 

Streitpatents unterscheidet. Weiterhin sind bei der 

Druckschrift (2) die Teilmerkinale a) bis C) aus dem 

Kennzeichen des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents 

weder in den Figuren dargesteilt noch in der Beschreibung 

erwhnt. Beim Getriebe nach dem Bud 3 der Druckschrift 

(2) 1st zwischen dem Aritriebsritzel (bei d) und der im 

Abstand davon angeordrieten Kupplung c eine Hohiwelle 

vorgesehen, die auch als Verbindungshulse zwischen 

Antriebsritzel und Kupplung bezeichnet werden kann. Wie 

ferner ersichtlich, setzt die eigentliche Kupplungshulse 

nicht unmittelbar am Ritzel an, sondern ist mit diesern 

Uber these zustz1iche Verbindungshulse bzw. Hohiwelle 

verbunden. 

Die an sich schon durch den Anspruchswortlaut "... setzen 

unmittelbar an den Antriebsritzeln an" eindeutig 

definierte Lage der KupplungshQisen wird durch alle 

AusfUhrungsbeispiele des angefochtenen Patents gestQtzt, 

bei denen die HUlsen ha, hib der Schaltkupplungen als 
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hohiradartig ausgebildete TOpfe an den Seitenflanken des 

Ritzels ansetzend dargeste].lt sind. Das Teilrnerkmal a) 

aus dern Anspruch 1 des Streitpatents umfaJt sotnit ganz 

of fensichtlich nicht auch Kupplungshulseri nach der 

Druckschrift (2), die ira Abstand vom Ritzel angeordnet 

sind und bei denen dieser Aistand rnittels einer als 

Hohiwelle ausgebildeten verbindungshulse uberbrückt wird. 

Eine soiche bekannte, in einern Gehauselager abgestützte 

Verbindungshulse bzw. Hohiwelle kann ira Gegensatz zur 

Ansicht der Beschwerde-führerin nicht als 

SchaitkupplungshUise ira Sinne des Arlspruchs 1 des 

angefochteneri Patents ausgelegt werden. 

Weiterhin ist beim Getriebe nach der Druckschrift (2) das 

Ritzei beidseitig unrnittelbar mittels der Hohiwelle, die 

auch nach der anderen Seite des Ritzels hin vorspringt, 

ira Getriebegehause geiagert. Die Lagerung erfolgt somit 

nicht unter Verrnittlung der Kuppiungshülse, wie dies ira 

Herkrnal b) nach dern Kennzeichen des Anspruchs 1 veriangt 

ist. 

Hinsichtlich der Lagerung der Antriebswellen ist'dem 

Bud 3 der Druckschrift (2) nichts zu entnehinen. Somit 

ist auch das Teilmerkinal C) in der Druckschrift (2) nicht 

gezeigt. 

Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Streitpatents ist 

daher auch gegenuber dern Stand der Technik nach der 

Druckschrift (2) neu. 

4.3 	Dies gilt ganz offensichtiich auch für die Druckschrift 

(3), die ebenf ails nicht die Merkmale a) und b) und die 

zweifache Lagerung der Antriebswelle nach Merkinal C) aus 

dem Kennzeichen des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents 

of fenbart (siehe Punkt 3.1) 

1057.D 
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu, was im 

Ubrigen von der Beschwerdefuhrerjn nicht bestritten 

wurde. 

5. 	Erfinderische Tátigkeit 

Nachdem in den Druckschriften (2) und (3) keines der irn 

Kennzeichen des Anspruchs 1 des Streitpatents definierten 

Merkinale vo11stndig of fenbart ist, vermochten diese 

Druckschriften dern Facbrnanri keine Anregung zu geben, den 

Stand der Technik im Sinne der beansruchten LOsung zu 

verbessern. Auch die von der BeschwerdefUhrerin in der. 

Praxis als unumgänglich betrachtete, in Bud 2 der 

Druckschrift (2) jedoch nicht gezeigte Abstutzung der 

Antriebswelle in einem Lager innerhaib der Kupplung c 

würde nur die Anordnung eines der beiden gemag Tell-

rnerkmal C) des Arispruchs 1 geforderten Lager betreffen. 

Selbst wenn also ein soiches Lager innerhalb der Kupplung 

c für einen Facbmann bei dem Getriebe nach Bud 3 der 

Druckschrift (2) als in der Praxis selbstverst&ndlich 

angesehen wurde, was auch von der Beschwerdegegnerin 

nicht bestritten wurde, wUrden bei der aus der 

Druckschrift (2) bekannten Anordnung irnmer noch die 

Teilmerkmale a) und b) sowie das zweite Antriebswellen-

lager fehlen. 

Auch die im Einspruchsverfahreri entgegengehaltene, im 

Beschwerdeverfahren jedoch nicht mehr diskutierte 

Druckschrift (1), die ein gattungsfreindes Schiffswende- 

getriebe betrif ft, vermag dem Facbmann hierzu keinen 

Hinweis zu geben, denn die dort gezeigten, 'teilweise 

innerhalb eines Ritzels angeordneten Schaltkupplungen 

werden in einem sich konzeptionell von Streitpatent 

unterscheidenden Getriebezug eines Wendegetriebes ver -

wendet und sind der Gattung der Mehrgangschaltgetriebe 

mit Gangschaltkupplungen zuzuordnen. Solche Schalt-

kupplungen sind mit den beim angefochtenen Patent 
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verwendeten Schaltkupplungen zum Ankoppein mehrerer 

Antriebsmaschinen an die Propellerwelle nicht zu 

vergleichen. Das Wendegetriebe nach (1) vermag daher 

ebenfalls keinen Hinweis in Richtung auf die beanspruchte 

Ausbildung des Getriebes zu geben. 

Aus dem Vorstehenden folgt, daft der Gegenstand des 

Anspruchs 1 als auf einer erfinderischen Tatigkeit 

beruhend anzusehen ist (Art. 56 EPU). 

6. 	Die abMngigen Anspruche 2 bis 5 sind formal nicht zu 

beanstanden;. sie.enthalten besondere Ausfuhrungsarten der 

Erfindung nách Anspruch 1 im Rahmen des ursprunglich 

Of fenbarten und sind daher ebenfalls gewhrbar. 

Das Patent hat mithin in der erteilten Fassung Bestand. 

Entscheidungsforxnel 

Aus diesen Grunden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der schàftsstellenbeainte: 	 De 	sitzend 

N Ms1jn 
	 F.A. Guxnbel 
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